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Statuten 

1. Name und Sitz 
Unter dem Namen «Reinacher Sportverein» besteht seit dem 16. November 1925 ein Ver-
ein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB mit Sitz in Reinach BL. Er ist politisch unabhängig und 
konfessionell neutral. 

2. Ziel und Zweck 
Der Verein bezweckt das Angebot an sinnvoller Freizeitgestaltung, wie Turnen und andere 
Sportarten sowie die Pflege der Geselligkeit. Er setzt sich insbesondere aktiv für eine 
sinnvolle, sportliche Betätigung von Jugendlichen ein. 
 
Der Verein ist ausschliesslich gemeinnützig tätig und verfolgt keine Erwerbs- oder Selbst-
hilfezwecke. Die Organe sind ehrenamtlich tätig. 

3. Mittel 
Zur Verfolgung des Vereinszweckes verfügt der Verein über folgende Mittel: 
 
• Mitgliederbeiträge  
• Erträge aus eigenen Veranstaltungen 
• Subventionen 
• Erträge aus Leistungsvereinbarungen  
• Spenden und Zuwendungen aller Art 
 
Die Mitgliederbeiträge werden jährlich durch die Mitgliederversammlung festgesetzt. Eh-
renmitglieder sind vom Beitrag befreit.  
 
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September. 
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4. Mitgliedschaft 
Mitglieder können natürliche und juristische Personen werden, denen der Vereinszweck 
ein Anliegen ist. 
 
Aktivmitglieder mit Stimmrecht sind natürliche Personen, welche die Angebote und Ein-
richtungen des Vereins nutzen. 
 
Passivmitglieder haben kein Stimmrecht. 
 
Personen, die sich in besonderem Masse für den Verein eingesetzt haben, kann auf Vor-
schlag des Vorstands durch die Mitgliederversammlung die Ehrenmitgliedschaft verlie-
hen werden. Sie haben volles Stimmrecht. 
 
Der Eintritt in den Verein kann jederzeit erfolgen, Aufnahmegesuche sind an den Vorstand 
zu richten; über die Aufnahme entscheidet der Vorstand endgültig. Jugendliche bis zum 
vollendeten 18. Altersjahr benötigen zusätzlich die schriftliche Einwilligung eines Eltern-
teils bzw. des gesetzlichen Vertreters. 
 
Mitglieder unter 16 Jahren verfügen über kein aktives und passives Stimm- und Wahl-
recht. 

5. Erlöschen der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft erlischt 
 
• bei natürlichen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
• bei juristischen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Auflösung der juristischen 

Person. 

6. Austritt und Ausschluss 
Ein Vereinsaustritt kann jederzeit mit Meldung an den Vorstand erfolgen. 
 
Für das angebrochene Jahr ist der volle Mitgliederbeitrag zu bezahlen. 
 
Ein Mitglied kann jederzeit wegen unwürdigem Betragen oder groben Verstössen gegen 
die Statuten aus dem Verein ausgeschlossen werden.  
 



 
 
Statuten Reinacher Sportverein 
8. November 2024 Seite 3 von 7 

Der Vorstand fällt den Ausschlussentscheid; das Mitglied kann gegen den Ausschluss-
entscheid innert 30 Tagen an die nächste Mitgliederversammlung rekurrieren. Bis zum 
endgültigen Entscheid ruhen die Mitgliederrechte. 
 
Bleibt ein Mitglied trotz Mahnung den Mitgliederbeitrag schuldig, kann es vom Vorstand 
ohne Weiteres ausgeschlossen werden. 

7. Organe des Vereins 
Die Organe des Vereins sind: 
 
a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand 
c) die Revisionsstelle 

8. Die Mitgliederversammlung 
Das oberste Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Eine ordentliche Mitglie-
derversammlung findet jährlich im letzten Quartal statt. 
 
Zur Mitgliederversammlung werden die Mitglieder 14 Tage im Voraus schriftlich unter An-
gabe der Traktanden eingeladen. Einladungen per E-Mail sind gültig. 
 
Anträge von Mitgliedern für zusätzliche Geschäfte zuhanden der Mitgliederversammlung 
sind bis spätestens 7 Tage vorher schriftlich und begründet dem Vorstand einzureichen. 
 
Der Vorstand oder ⅕ der Mitglieder können jederzeit die Einberufung einer ausseror-
dentlichen Mitgliederversammlung unter Angaben des Zwecks verlangen. Die Versamm-
lung hat spätestens innert 30 Tagen nach Eingang des Begehrens zu erfolgen. 
Die Mitgliederversammlung hat die folgenden unentziehbaren Aufgaben und Kompeten-
zen: 
 
a) Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung 
b) Entgegennahme der Jahresberichte 
c) Entgegennahme des Revisionsberichts und Genehmigung der Jahresrechnung 
d) Entlastung des Vorstandes 
e) Wahl des Präsidenten / der Präsidentin und der übrigen Vorstandsmitglieder sowie 

der Revisionsstelle. 
f) Festsetzung der Mitgliederbeiträge 
g) Genehmigung des Jahresbudgets  
h) Kenntnis des Tätigkeitsprogramm und der Mutationen 
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i) Beschlussfassung über Anträge des Vorstands und der Mitglieder 
j) Änderung der Statuten 
k) Entscheid über Ausschlussrekurse 
l) Kenntnisnahme von den Mutationen 
m) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins und die Verwendung des Liquida-

tionserlöses 
n) Ernennung von Ehrenmitgliedern 
 
Jede ordnungsgemäss einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der An-
zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
 
Die Mitglieder fassen die Beschlüsse mit dem einfachen Mehr der abgegebenen Stim-
men. Bei Stimmengleichheit fällt die / der Vorsitzende den Stichentscheid.  
 
Statutenänderungen benötigen die Zustimmung einer ⅔-Mehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten.  
 
Über die gefassten Beschlüsse ist zumindest ein Beschlussprotokoll abzufassen. 

9. Der Vorstand 
Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen. 
 
Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Eine Wiederwahl ist zulässig. 
 
Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte, führt mindestens ein Entscheid-Protokoll 
und vertritt den Verein nach aussen. 
 
Er erlässt Reglemente. 
 
Er kann Arbeitsgruppen (Fachgruppen) einsetzen. 
 
Er kann für die Erreichung der Vereinsziele Personen finanziell entschädigen. 
 
Der Vorstand verfügt über alle Kompetenzen, die nicht von Gesetzes wegen oder gemäss 
diesen Statuten einem anderen Organ übertragen sind. 
 
Im Vorstand sind folgende Ressorts vertreten: 
 
a) Präsidium 
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b) Vizepräsidium 
c) Finanzen 
d) Weitere, durch den Vorstand festgelegte Ressorts 
 
Ämterkumulation ist möglich. Der Vorstand konstituiert sich mit Ausnahme des Präsidi-
ums selbst. Der Finanzverantwortliche kann keine weiteren Ämter innerhalb des Vor-
stands annehmen. 
 
Der Vorstand versammelt sich, sooft es die Geschäfte verlangen. Jedes Vorstandsmit-
glied kann unter Angabe der Gründe die Einberufung einer Sitzung verlangen. 
 
Sofern kein Vorstandsmitglied mündliche Beratung verlangt, ist die Beschlussfassung 
auf dem Zirkularweg (auch E-Mail) gültig. 
Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich und unentgeltlich tätig, er hat Anrecht auf 
Vergütung der effektiven Spesen. Für besondere Leistungen einzelner Vorstands-mitglie-
der kann eine angemessene Entschädigung ausgerichtet werden. 

10. Die Revisionsstelle 
Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rechnungsrevisoren und einen Ersatzrevisor, wel-
che die Buchführung kontrollieren und mindestens einmal jährlich eine Stichkontrolle 
durchführen.  
 
Die Revisionsstelle erstattet dem Vorstand zuhanden der Mitgliederversammlung Be-
richt.  
 
Die Revisionsstelle wird für zwei Jahre gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. 

11. Zeichnungsberechtigung 
Der Verein wird verpflichtet durch die Kollektivunterschrift der Präsidentin / des Präsiden-
ten zusammen mit einem weiteren Mitglied des Vorstandes. 

12. Haftung 
Für die Schulden des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Eine persönliche Haftung 
der Mitglieder ist ausgeschlossen. 
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13. Datenschutz 
Der Verein erhebt von den Mitgliedern ausschliesslich diejenigen Personendaten, die zur 
Erfüllung des Vereinszwecks notwendig sind. Der Vorstand sorgt für eine dem Risiko an-
gemessene Sicherheit der Daten. 
 
Die Mitgliederdaten werden den anderen Mitgliedern nicht bekanntgegeben, es sei denn, 
eine gesetzliche Bestimmung sehe dies vor. 
 
Die Mitgliederdaten, namentlich Name, werden auf der Website, im Newsletter sowie im 
Mitteilungsblatt des Vereins veröffentlicht. Des Weiteren werden die Mitgliederdaten, na-
mentlich Namen, Geburtsdatum, AHV-Nummer, Geschlecht, Telefonnummer, Adresse 
und Mailadresse, an Handball Schweiz, swiss unihockey und an Jugend und Sport (J+S) 
sowie allfällige weitere für den Spielbetrieb zuständige Organisationen für den Meister-
schaftsbetrieb mitgeteilt. 
 
Im Übrigen erfolgt eine Bekanntgabe der Daten an Dritte nur im Rahmen einer gesetzlich 
zulässigen Auftragsbearbeitung und wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder be-
hördlich angeordnet wird. 
 
Die Bearbeitung der Mitgliederdaten erfolgt im Übrigen nach den Bestimmungen der 
schweizerischen Datenschutzgesetzgebung und der Datenschutzerklärung auf der Web-
site des Vereins. 

14. Ethik-Charta 
Der Verein unterstellt sich der Ethik-Charta von swiss unihockey. Diese bildet einen in-
tegrierenden Bestandteil zu den Statuten und wird als Anhang aufgenommen. Das Ethik-
Statut von swiss olympic hat für den Verein ebenfalls Gültigkeit und lautet wie folgt: 
 
1. Der Verein setzt sich für einen gesunden, sauberen, respektvollen, fairen und erfolg-

reichen Sport ein. Er lebt diese Werte vor, indem er - sowie seine Organe und Mitglie-
der – dem Gegenüber mit Respekt begegnet, transparent handelt und kommuniziert. 
Der Verein anerkennt die aktuelle «Ethik-Charta» des Schweizer Sports und verbreitet 
deren Prinzipien an seine Mitglieder. 
 

2. Der Verein, seine direkten und indirekten Mitgliedsorganisationen und alle auf Seite 4 
(«Persönlicher Geltungsbereich») des Doping-Statuts von Swiss Olympic («Doping-
Statut») bzw. in Artikel 1.1 Absatz 3 des Ethik-Statuts des Schweizer Sports («Ethik-
Statut») genannten Personen unterstehen dem Doping-Statut bzw. dem Ethik-Statut. 
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Der Verein sorgt dafür, dass alle diese Personen, soweit sie swiss unihockey angehö-
ren oder zugerechnet werden können, das Doping-Statut und das Ethik-Statut aner-
kennen und befolgen. 
 

3. Mutmassliche Verstösse gegen das Doping Statut oder das Ethik-Statut werden von 
Swiss Sport Integrity untersucht. Die Disziplinarkammer des Schweizer Sports (nach-
folgend: Disziplinarkammer) ist für die Beurteilung und Sanktionierung von festge-
stellten Verstössen gegen das Doping-Statut und das Ethik-Statut zuständig. Die Dis-
ziplinarkammer wendet ihre Verfahrensvorschriften an. Entscheide der Disziplinar-
kammer können unter Ausschluss der staatlichen Gerichte innert 21 Tagen ab Erhalt 
des begründeten Entscheids beim Tribunal Arbitral du Sport (TAS) in Lausanne ange-
fochten werden. 

15. Auflösung des Vereins 
Die Auflösung des Vereins kann durch Beschluss einer ordentlichen oder ausserordentli-
chen Mitgliederversammlung mit dem Stimmenmehr von ⅔ anwesenden Mitglieder er-
folgen. 
 
Bei einer Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an eine steuerbefreite Organi-
sation in der Schweiz, welche den gleichen oder einen ähnlichen Zweck verfolgt. Die Ver-
teilung des Vereinsvermögens unter den Mitgliedern ist ausgeschlossen. 

16. Inkrafttreten 
Diese Statuten wurden an der Mitgliederversammlung vom 8. November 2024 angenom-
men und sind mit diesem Datum in Kraft getreten. 
 
Sie ersetzen alle früheren vorhergehenden Versionen. 
 
 
Reinach, 8. November 2024 
 
Der Präsident Der Protokollführer 
 
 
 
Jonas Grüter Sibylle Weber 
 


